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Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

15.12.2004 Bezirksvertretung Cronenberg Kenntnisnahme 
 

Zusatzzeichen "bei Rot hier halten" in der Herichhauser Straße 

 
Grund der Vorlage 

Antrag der Unabhängigen Wählergemeinschaft „Wir in Wuppertal“ (UWG) vom 29.05.2004. 
 
Beschlussvorschlag 

Die Bezirksvertretung nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
 

 
Einverständnisse 

entfällt 
 
 
Unterschrift 
 
 
Reichl 
 
 
 
Begründung 
Mit Schreiben vom 29.05.2004 bittet die Unabhängige Wählergemeinschaft  
„Wir in Wuppertal“ (UWG) um Prüfung, ob in der Herichhauser Straße - Fahrtrichtung 
Amboßstraße vor dem Parkplatz der Firma Drogerie Guth ein Zusatzschild 
„bei Rot hier halten“ angeordnet werden kann. 
 
Das Zusatzzeichen darf nur bei einer  Entfernung von maximal 14 Metern zum 
Haltebalken angeordnet werden. 
 
Die sich ergebende Entfernung vom Standort des Schildes zu den entsprechenden 
Haltebalken der Lichtzeichenanlage beträgt für die Linksabbiegespur ca. 20 Meter und 
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für die Geradeaus- bzw. Rechtsabbiegespur ca. 28 Meter. 
Der Abstand zum Haltebalken ist demnach zu groß, so dass die Anordnung ausscheidet. 
 
Außerdem hätte die Anbringung des erwünschten Verkehrszeichen zur Folge, dass sich die 
Kraftfahrzeuge nicht mehr auf den linken und geradeaus-rechten Fahrstreifen aufteilen 
könnten, was zu einer erheblichen Verschlechterung der Leistungsfähigkeit der 
Lichtzeichenanlage in der Herichhauser Straße führen würde. 
 
Ein weiteres Problem ergäbe sich beim Ausfahren nach links von dem auf der anderen 
Straßenseite befindlichen Parkplatz des Plus-Supermarktes. 
 

 
Kosten und Finanzierung 
entfällt 
 
Zeitplan 
entfällt 

 
Anlagen 

entfällt 

 

 


	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

